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5.6 Verlustverrechnung/Ubernahme von Verlustvortrigen Selbstindigerwerbender bei

Kantonswechsel
Die Verlustverrechnung bei naturlichen Personen ist in § 28 StG bzw. in Art. 31 DBG geregelt. Gemass
Art. 10 Abs. 4 StHG mussen Verluste bei einem interkantonalen Umzug vom Zuzugskanton im Rahmen
der 7-jahrigen Verlustverrechungsperiode ibernommen werden.

Steuerbuch
Druckdatum: 25. Juni 2026 3



	Verlustverrechnung/Übernahme von Verlustvorträgen Selbständigerwerbender bei Kantonswechsel

